
 

154. Jahrgang, Nr. 8, 
August 2016 

56. Dekrete 
1. Statut der Berufsgemeinschaft der 

diplomierten Pastoralassistent/innen 
 

DEKRET 
 
Mit Wirksamkeit vom 1. Juli 2016 setze ich das nachstehende 
Statut  der Berufs-gemeinschaft der diplomierten Pastoralassisten-
ten/innen der Erzdiözese Wien in Kraft. Es ersetzt das Statut vom 
27. April 2000. 
 
Wien, am 1. Juli 2016 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e.h.  
Erzbischof  
 
Dr. Walter Mick e.h.  
Kanzler 
 
Statut der Berufsgemeinschaft der Pastoralassisten-

ten/innen der Erzdiözese Wien 
 
1. Die Berufsgemeinschaft der Pastoralassistenten/innen 
der Erzdiözese Wien ist die Vereinigung aller 
hauptamtlichen Pastoralassistenten/innen der Erzdiözese 
Wien mit Ausnahme der akademischen 
Pastoralassistenten/innen, die eine eigene 
Berufsgemeinschaft bilden. Die Mitgliedschaft wird mit der 
Bestellung durch den Erzbischof erworben. 
 
2. Berufsbezeichnung 
 
 Die Berufsbezeichnung “Pastoralassistent/in” steht 

Personen zu, 
- die eine von der Bischofskonferenz anerkannte 

Fachausbildung absolviert oder einen von der 
Diözese als gleichwertig anerkannten 
Ausbildungsgang abgeschlossen haben. 

- die vom Erzbischof für diese hauptamtliche Tätigkeit 
bestellt wurden. 

 
3. Mitgliedschaft 
 
3.1. Ordentliche Mitglieder 
Alle Pastoralassistenten/innen der Erzdiözese Wien im 

Sinne der Punkte 1 und 2 und der Geistliche 
Assistent. 

 
3.2. Außerordentliche Mitglieder 
Pastoralhelfer/innen, ehemalige Pastoralassistenten/innen, 
die aus dem aktiven Dienst ausgeschieden sind 
(Pensionierung, familienbedingtes Ausscheiden/Unter-

brechung u.ä.) oder Pastoralassistenten/innen, die in ein 
anderes kirchliches Dienstverhältnis wechseln (siehe 6.3.). 
 
4. Ziele der Berufsgemeinschaft (BG) 
 
4.1. Förderung und Begleitung der christlichen Berufung, 

ein Leben im Dienst der Kirche anzunehmen und ein 
entsprechendes Lebenszeugnis zu geben; 

 
4.2. Erfahrungsaustausch, Reflexion des Berufsbildes, 

Weiterbildung im fachlichen und persönlich-
spirituellen Bereich; 

 
4.3. Zusammenarbeit und Kontakte mit allen Stellen, die 

mit Ausbildung, Einsatzplanung und Anstellung von 
Pastoralassistenten/innen befasst sind, sowie zu den 
Berufsgemeinschaften anderer kirchlicher Berufe; 

 
4.4.  Vertretung der Interessen der Mitglieder in 

berufsspezifischen Fragen. In arbeits- und 
sozialrechtlichen Fragen werden die Mitglieder durch 
den zuständigen Betriebsrat vertreten. 

 
5. Organe 
 
5.1. Vollversammlung 
 
5.1.1. Der Vollversammlung gehören alle ordentlichen 

Mitglieder an (siehe 3.1.), ebenso die 
außerordentlichen Mitglieder   mit beratender 
Stimme. Letztere schlagen aus ihrer Mitte eine/n 
Vertreter/in vor, der/die vom Vorstand bestätigt und 
damit in diesen aufgenommen wird. 

 
5.1.2. Der Vollversammlung obliegt 
- Die Wahl des Vorstandes. Die Wahlleitung setzt sich 

aus drei nichtwählbaren Personen zusammen, die zu 
Beginn der Vollversammlung bestimmt werden. Sie 
nimmt Wahlvorschläge entgegen, wobei das 
Einverständnis der vorgeschlagenen Kandidaten 
festzustellen ist, und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Wahl. Bei der Erstellung der 
Wahlvorschläge ist darauf zu achten, daß sie 
Vertreter/innen möglichst aller Untergruppen 
(Vikariate, Einsatzgebiete, Ausbildungen, etc.) 
enthalten. Die Zahl der Kandidaten soll mindestens 
doppelt so groß sein wie die Zahl der zu wählenden 
Mitglieder des Vorstandes. Pro Stimmzettel sind bis 
zu fünf Nennungen möglich. Die fünf Kandidaten mit 
den meisten Stimmen gelten als in den Vorstand 
gewählt. 



Amtlicher Teil | August 2016 | Seite 50 

 

 

- Die Wahl der/des Vorsitzenden. Jedes gewählte 
Vorstandsmitglied kann mit seinem Einverständnis 
auch zur/zum Vorsitzenden gewählt werden, wenn 
es die Voraussetzungen dafür erfüllt (siehe 5.3.). Als 
Vorsitzende/r gilt gewählt, wer beim ersten 
Wahlgang die absolute Mehrheit der Stimmen erhält. 
Erreicht keiner der Kandidaten diese Mehrheit, 
erfolgt eine Stichwahl zwischen den beiden 
meistgenannten Kandidaten. Dabei entscheidet die 
einfache Mehrheit. 

-  Die Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes und des 
Finanzberichtes des Vorstandes. 

 
5.1.3. Die Vollversammlung wird mindestens einmal 

jährlich einberufen. Die Einberufung erfolgt 
schriftlich durch den/die Vorsitzende/n, bei 
Verhinderung durch dessen/deren Stellvertreter/in. 
Auf Antrag von mindestens 20 Mitgliedern muss eine 
zusätzliche Vollversammlung einberufen werden.  
Beschlussfähigkeit der Vollversammlung ist bei 
Anwesenheit von 50 Prozent der ordentlichen 
Mitglieder der BG gegeben. Ist zum anberaumten 
Termin die entsprechende Anzahl nicht erreicht, ist 
nach Ablauf einer halben Stunde die 
Vollversammlung unabhängig von der Anzahl der 
Teilnehmer beschlussfähig. Beschlüsse werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 
 

5.2. Vorstand 
 
5.2.1. Dem Vorstand gehören an 
-  Der/die Vorsitzende 
- Der/die Stellvertreter/in des/der Vorsitzenden 
-  Der Geistliche Assistent 
-  Die gewählten Mitglieder 
- Ein/e von dem außerordentlichen Mitgliedern der BG 

bestimmte/r Vertreter/in: Er/sie gehört mit 
beratender Stimme dem Vorstand an. 

- Weitere Mitglieder der BG können durch den/die 
Vorsitzende/n kooptiert werden. 

- Sollte durch den Wahlvorgang ein Vikariat nicht 
vertreten sein, können die Pastoralassistenten/innen 
dieses Vikariates ein weiteres Mitglied in den 
Vorstand entsenden. 

 
5.2.2. Die Mitglieder des Vorstandes werden von der 

Vollversammlung auf die Dauer von 3 Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist möglich. Bei Ausscheiden 
eines Vorstandsmitgliedes rückt der/die bei der 
Wahl Nächstgereihte nach. 

 
5.2.3. Aufgaben des Vorstandes 
- Beschlussfassung über alle Maßnahmen zur Erfüllung 

sämtlicher Aufgaben der BG unter Beachtung der 
Beschlüsse der Vollversammlung; 

- Erstellung des Vorschlages für die Wahl des/der 
Vorsitzenden; 

- Einhebung und Verwaltung der Mitgliedsbeiträge und 
sonstiger Zuwendungen sowie Verfügung über 
dieselben; 

- Planung und Einberufung der Zusammenkünfte, 
Begutachtung und Genehmigung von Aussendungen 
und Informationen der BG; 

- Koordination der Tätigkeit der in die diözesanen und 
überdiözesanen Gremien entsandten Mitglieder der 
BG 

- Erstellung des Budgetplanes mit der Erzdiözese 
 
5.2.4. Der Vorstand wird vom/von der Vorsitzenden bzw. 

dessen/deren Stellvertreter/in einberufen, sooft dies 
von den anstehenden Sachbereichen her erforderlich 
ist, mindestens jedoch viermal im Jahr. Die 
Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des/der jeweiligen Vorsitzenden. Die 
Beschlussfähigkeit ist gegeben bei  Anwesenheit 
des/der Vorsitzenden (bzw. dessen/deren 
Stellvertreters/in) und von mindestens drei 
Mitgliedern. 

 
5.3. Der/Die Vorsitzende 
wird von der Vollversammlung gewählt und kann auch von 
ihr aus schwerwiegenden Gründen abberufen werden. 
Passives Wahlrecht für diese Funktion besitzen 
Pastoralassistenten/innen mit mindestens 3 Dienstjahren in 
diesem Beruf. Die Amtszeit beträgt 3 Jahre, Wiederwahl für 
eine weitere Periode ist möglich. Nach einer 
Zwischenperiode kann der/die Vorsitzende für eine weitere 
Amtsperiode gewählt werden. 
Der/die Vorsitzende nominiert aus den gewählten 
Mitgliedern des Vorstandes eine/n Stellvertreter/in.  
Der/die Vorsitzende vertritt die BG nach außen, 
unterfertigt die ausgehenden Schriftstücke allein, solche 
rechtsverbindlicher Art mit Gegenzeichnung des/der 
Stellvertreters/in. Der/die Vorsitzende vertritt die BG in 
der interdiözesanen Arbeitsgemeinschaft der Pastoralassis-
tenten/innen. Diese Funktion kann an ein anderes 
Vorstandsmitglied delegiert werden. 
 
5.4. Der Geistliche Assistent  
wird vom Erzbischof auf Vorschlag des Vorstandes auf die 
Dauer der Funktionsperiode des Vorstandes ernannt. Eine 
neuerliche Bestellung ist möglich. Der Geistliche Assistent 
soll im Vorstand vor allem die Belange der spirituellen und 
beruflichen Weiterbildung vertreten und um die 
Wertschätzung des Berufes in der Diözese bemüht sein. 
 
6. Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
6.1. Rechte der Mitglieder 
Die Mitglieder sind zur Teilnahme an allen Veranstaltungen 

der BG und zur Inanspruchnahme der sozialen 
Einrichtungen der BG berechtigt. Diese Teilnahme 
gilt bei ordentlichen Mitgliedern als Dienstzeit. 

- Sie haben aktives und passives Wahlrecht (gemäß 
den Bestimmungen unter Punkt 5.3.) und Stimmrecht 
in der Vollversammlung. 

 
6.2. Pflichten der Mitglieder 
- Gewissenhafte Erfüllung der Berufspflichten und 

Wahrung der kirchlichen Interessen sowie 
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Bereitschaft zur Annahme eines Dienstpostens im 
Bereich der Erzdiözese Wien nach den pastoralen 
Erfordernissen, gemäß den persönlichen Fähigkeiten 
und den Lebensumständen; 

- Wahrung des Berufsgeheimnisses, auch nach 
Ausscheiden aus dem Beruf; 

- Teilnahme an den offiziellen Veranstaltungen der BG. 
 Die Mitglieder sollen durch ihre Anteilnahme an den 

Vorgängen der BG zur  Verwirklichung der Ziele 
(siehe 4.) beitragen und dadurch ihre Solidarität mit 
der Gesamtheit zum Ausdruck bringen.  

 
6.3. Die außerordentlichen Mitglieder 
sind im Sinne dieses Statuts berechtigt, an den Vorgängen 
der BG teilzunehmen und von deren Angeboten Gebrauch 
zu machen. Sie sollen ihre Berufs- und Lebenserfahrung in 
die BG einbringen und deren Tätigkeit nach ihren 
Möglichkeiten fördern. 
 
7. Finanzen 
 
Die Finanzierung der BG erfolgt durch die Erzdiözese 
Wien. Im Falle der Auflösung der BG fällt das vorhandene 
Vermögen der Erzdiözese Wien mit der Auflage zu, es 
gleichwertigen Zwecken zuzuführen. 
 
2. Seelsorgeraum Leithagebirge: 
 
Hiermit errichte ich mit Wirksamkeit vom 01. Juli 2016 im 
Dekanat Bruck an der Leitha den 
 

SEELSORGERAUM LEITHAGEBIRGE, 
 

der die Pfarren 
Mannersdorf, 

Pischelsdorf und 
Sommerein 

 
mit den weiteren dazugehörigen Gottesdienststätten 
umfasst. 
 
Seelsorgeraumleiter ist P. Mag. Albin SCHEUCH OSA. 
 
Für den Seelsorgeraum ist das Organisationsmodell 
„Seelsorgeräume“, erstellt von der Dechantenkonferenz 
und dem Pastoralen Vikariatsrat des Vikariates unter dem 
Wienerwald, maßgebend. 
 
Wien, am 24. Juni 2016 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e.h.  
Erzbischof 
 
Mag. Andras Lotz, LL.M. e.h. 
Vizekanzler 
 
3. Seelsorgeraum Raxgebiet: 
 
Hiermit errichte ich mit Wirksamkeit vom 01. Juli 2016 im 
Dekanat Gloggnitz den 
 

SEELSORGERAUM RAXGEBIET, 
 

der die Pfarren 
Edlach an der Rax, 

Payerbach, 
Prein an der Rax und 

Reichenau 
 
mit den weiteren dazugehörigen Gottesdienststätten 
umfasst. 
 
Seelsorgeraumleiter ist Mag. Dr. Heimo SITTER. 
 
Für den Seelsorgeraum ist das Organisationsmodell 
„Seelsorgeräume“, erstellt von der Dechantenkonferenz 
und dem Pastoralen Vikariatsrat des Vikariates unter dem 
Wienerwald, maßgebend. 
 
Wien, am 24. Juni 2016 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e.h.  
Erzbischof 
 
Mag.  Andras Lotz, LL.M. e.h. 
Vizekanzler 
 
4. Pfarrverband Leopoldsdorf im Marchfelde: 
 

FESTSTELLUNGSDEKRET 
 
Hiermit stelle ich fest, dass der Pfarrverband 
 

LEOPOLDSDORF IM MARCHFELDE 
 
die Pfarren Breitstetten, Haringsee, Leopoldsdorf im 
Marchfelde, Markgrafneusiedl und Obersiebenbrunn 
umfasst. 
 
Für diesen Pfarrverband gilt nun die "Ordnung für 
Pfarrverbände in der Erzdiözese Wien" in der Fassung vom 
1. Dezember 2015. 
 
Möge der Segen des dreifaltigen Gottes die Gemeinschaft 
der Gläubigen in diesem Pfarrverband begleiten! 
 
Wien, am 27. Juni 2016 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e.h.  
Erzbischof  
 
Dr. Walter Mick e.h.  
Kanzler 
 
5. Dekanat Retz-Pulkautal: 
 

Dekanatszusammenlegung 
 
Hiermit verfüge ich mit 1. September 2016 die 
Zusammenlegung der Dekanate Retz und Haugsdorf. 
 
Der Name des neugeschaffenen Dekanates lautet: 
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Retz-Pulkautal 
 
Wien, am 27. Juni 2016 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e.h.  
Erzbischof  
 
Dr. Walter Mick e.h.  
Kanzler 
 
6. Dekanat Ernstbrunn: 
 

Dekanatsauflösung 
 
Hiermit verfüge ich mit Wirksamkeit vom 31. August 2016 
die Auflösung des Dekanates Ernstbrunn. 
 
Die Pfarren Ernstbrunn, Maisbirbaum, Merkersdorf, 
Niederleis, Oberleis, Pyhra, Simonsfeld, die einen 
Entwicklungsraum bilden, werden mit 1. September 2016 
dem Dekanat Stockerau zugeordnet. 
 
Die Pfarren Ameis, Asparn an der Zaya, Gnadendorf, 
Grafensulz, Michelstetten, Wenzersdorf, die einen 
Entwicklungsraum bilden, werden mit 1. September 2016 
dem Dekanat Laa-Gaubitsch zugeordnet. 
 
Wien, am 15. Juli 2016 
 
Kardinal Dr. Christoph Schönborn e.h.  
Erzbischof 
 
Mag.  Andras Lotz, LL.M. e.h. 
Vizekanzler 

57. Personalnachrichten 

Erzdiözese Wien: 

Die Sabbatzeit von GR Mag. Walter Pfeifer wurde bis 30. 
September verlängert. 
Mag. Florian Bischof, bisher Kpl. in Maria Namen, Wien 16, 
wurde mit Wirksamkeit vom 1. September 2016 bis auf 
weiteres für einen Einsatz in der Mission freigestellt. 
Mag. Wolfgang Sutter ea D. in Marchegg, Geistl. Assis. der 
Diözesansportgemeinschaft der ED. Wien, wurde mit 1. Juli 
zum ehrenamtlichen Seelsorger der Athletes in Action – 
Agape Österreich ernannt. 
 
Afro-Asiatisches Institut: 
Korrektur zu WDBl. 7/2016, S. 47: P. Mag. Christoph 
Matyssek FSCB, StudSeels. in der Katholischen 
Hoschulgemeinde Wien, Bereich 1., ist weiterhin bis 31. 
Dezember 2017 Rektor des Afro-Asiatischen Instituts  bzw.  
der dortigen Kapelle 

Dienststellen: 

Referat für anderssprachige Gemeinden: 
Kroatische Gemeinde: 
P. Bernardin Ivica Plantek OFM, Provinz Zagreb, wurde mit 
1. September zum Seelsorger (Kaplan) ernannt an Stelle von 

P. Slavko Antunovic OFM, Provinz Zagreb, bisher Seels., der 
mit 31. August aus dem Dienst der ED. Wien ausscheidet 
und eine ordensinterne Aufgabe übernimmt. 

Vikariate: 

Vikariat Wien-Stadt: 
GR EKan. P. Mag. Dariusz Schutzki CR, BV für das Vikariat 
Wien-Stadt, Pfr. in St. Othmar unter den Weißgerbern, Wien 
3, wurde mit 1. September für eine weitere Amtsperiode 
von fünf Jahren zum Bischofsvikar ernannt. 
 
Vikariat Unter dem Wienerwald: 
KR P. Petrus Hübner OCist, Mod. in Muthmannsdorf und 
Maiersdorf, bisher Dech., wurde mit 1. September auf Dauer 
von fünf Jahren zum Bischofsvikar ernannt an Stelle von 
EKan. Msgr. Dr. Rupert Stadler, bisher BV, der vom 1. 
September bis 31. Dezember 2016 eine Sabbatzeit erhält. 

Dekanate: 

Retz-Pulkautal: 
Mag. Lic. Clemens Beirer, Dech., Mod. in Retz, Obernalb, 
Unternalb, Kleinhöflein, Expositus in Kleinriedenthal, wurde 
mit 1. September 2016 bis 31. August 2020 zum Dechanten 
bestellt. 
Abs. theol. Jerome Ciceu, Mod. in Pulkau, Obermarkersdorf 
und Waitzendorf, sowie P. Mag. Placidus Leeb OSB, Pfr. in 
Pfaffendorf, Mod. in Alberndorf im Pulkautal, Haugsdorf und 
Jetzelsdorf wurden mit 1. September 2016 bis 31. August 
2020 zu Dechant-Stellvertretern bestellt. 

Pfarren: 

Dom- und Metropolitanpfarre St. Stephan, Wien 1: 
P. Mag. Stefan Jagoschütz OSB (St. Lambrecht) wurde mit 
1. September zum Domkuraten gemäß der Ordnung Nr. 2, 
lit. c) ernannt. 
 
Neuerdberg, Wien 3: 
P. Dipl.-Theol.  Andreas Kühne SDB, bisher Kpl. , scheidet 
mit 31. August aus dem Dienst der ED. Wien aus und 
übernimmt eine ordensinterne Aufgabe. 
 
Gumpendorf, Wien 6 : 
Erwin Komary (D) wurde mit 31.  August von seinem Amt 
als ehrenamtlicher Diakon entpflichtet. 
 
Alser Vorstadt, Wien 8: 
P. Mag. Dariusz Zając OFMConv wurde mit 1. September 
zum Moderator ernannt. 
 
Altsimmering, Wien 11: 
mgr Rafał Tadeusz Auguścik, D.  Sandomierz, bisher Kpl. 
in Jedlesee, Wien 21, wurde mit 1. September zum Kaplan 
ernannt. 
 
St. Hemma, Wien 13: 
Lic. Stefan Reuffurth, MA, Dech., Pfr. in Zum Guten 
Hirten und Mod. in Unter St. Veit,  Wien 13, wurde mit 1. 
September zum Moderator ernannt. 
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Maria Namen, Wien 16: 
mgr Łukasz Maciej Skiba, Kpl. in Maria Namen, Wien 16, 
wurde mit 1. September mit der seelsorglichen Begleitung 
der polnisch sprachigen Gläubigen in der Pfarre Maria 
Namen, Wien 16, beauftragt an Stelle von Mag. Alexander 
Fuchs, Mod. in St. Christoph am Rennbahnweg, Wien 22. 
 
Floridsdorf, Wien 21: 
Andreas Alte (L), bisher PAss. im Allgemeinen 
Krankenhaus, Wien 9, wurde mit 1. September zum 
Pastoralassistenten bestellt. 
 
Liesing, Kalksburg und Rodaun, Wien 23: 
Cyril Okebugwu Nwakamma, bisher KrkSeels. in AKH, 
Wien 9, wurde mit 1. September zum Kaplan ernannt. 
 
Kalksburg und Rodaun, Wien 23: 
Mag. Bernhard Franz Pokorny, Dech., Pfr. in Liesing, Wien 
23, wurde mit 1. September zum Moderator ernannt. 
 
Mauer, Wien 23: 
mgr Peter Hryckiewicz wurde mit 1. September 2016 bis 
31. August 2017 zum Kaplan ernannt. 
 
Maria Gugging:  
P. mgr lic.  Artur Kania CMM wurde mit 16. August zum 
Provisor gemäß Neuregelung für Priester in leitender 
Funktion (Wiener Diözesanblatt 153. Jahrgang, Nr. 3, März 
2015) ernannt an Stelle von P. Ryszard Chycki CMM, 
bisher Mod., der mit 15. August aus dem Dienst der ED. 
Wien ausscheidet. 
 
Altenmarkt an der Triesting, Hafnerberg, Klein-
Mariazell und St. Corona am Schöpfl: 
P. Michael Benedikt Hüger Sam. FLUHM, Neupriester, 
wurde mit 1. September zum Kaplan ernannt. 
 
Eggendorf und Zillingdorf: 
Lic. Viatcheslav Sinitsin (D), ha D. in Ebenfurth, wurde mit 
1. September zum ha Diakon bestellt. 
 
Guntramsdorf-St. Josef: 
P. Konrad Stix OT, Pfr. in Gumpoldskirchen, wurde mit 31. 
August von seinem Amt als Provisor entpflichtet. 
 
Gramatneusiedl: 
Eusebius Chineme Nkwagu, D. Abakaliki, wurde mit 1. 
September zum Aushilfskaplan ernannt. 
 
Heiligenkreuz: 
P. Mag. Severin Wurdack OCist, bisher Kpl. in 
Heiligenkreuz und KRekt. in Siegenfeld, wurde mit 1. 
September zum Provisor gemäß Neuregelung für Priester in 
leitender Funktion (Wiener Diözesanblatt 153. Jahrgang, 
Nr. 3, März 2015) ernannt an Stelle von P. Mag. Simeon 
Wester OCist, Prior, bisher Prov., der mit 31. August aus 
dem Dienst der ED. Wien ausscheidet und eine 
ordensinterne Aufgabe übernimmt. 
P. Mag. Konrad Ludwig OCist, Neupriester, wurde mit 1. 
September zum Kaplan sowie Kirchenrektor in Siegenfeld 
ernannt. 

Münchendorf: 
P. Dr. Dietmar Klose SVD, bisher Mod., scheidet mit 31. 
August aus dem Dienst der ED. Wien aus und übernimmt 
eine ordensinterne Aufgabe. 
 
Münchendorf und Guntramsdorf-St. Josef: 
P. Dr. Dominic Emmanuel Sud SVD, bisher AushKpl. in 
Guntramsdorf-St. Josef, wurde mit 1. September zum 
Provisor gemäß Neuregelung für Priester in leitender 
Funktion (Wiener Diözesanblatt 153. Jahrgang, Nr. 3, März 
2015) ernannt.  
 
Neunkirchen: 
P. Bogdan Avadani OFMConv wurde mit 1. September 
zum Kaplan ernannt. 
 
Pernitz: 
Josef Hackl (L) wurde mit 1. September zum 
Pastoralpraktikanten bestellt. 
 
St. Lorenzen am Steinfeld: 
P. Ing. Lic. Markus Gebhard Stark OCist wurde mit 1. 
Oktober zum Provisor gemäß Neuregelung für Priester in 
leitender Funktion (Wiener Diözesanblatt 153. Jahrgang, 
Nr. 3, März 2015) ernannt an Stelle von GR P. Dipl.-Theol. 
David Ringel OCist, bisher Dech., Leiter des 
Seelsorgeraumes Stiftspfarren Hohe Wand und Pfr., der mit 
30. September aus dem Dienst der ED. Wien ausscheidet 
und eine ordensinterne Aufgabe übernimmt. 
 
Steinabrückl, Wöllersdorf und Matzendorf: 
P. Mag. Dr. Andreas Vincenz Rager Sam. FLUHM, 
Neupriester, wurde mit 1. September zum Kaplan ernannt. 
 
Trumau und Pfaffstätten: 
P. Mag. Edmund Waldstein OCist, Bacc., bisher Kpl., 
scheidet mit 31. August aus dem Dienst der ED. Wien aus 
und übernimmt eine ordensinterne Aufgabe. 
 
Wiener Neudorf: 
P. Mag. Josef Denkmayr SVD, bisher Prov. in Wiener 
Neudorf, wurde mit 1. Juli zum Moderator ernannt. 
 
Wimpassing im Schwarzatale und Pfarrexpositur 
Dunkelstein-Blindendorf: 
P. Mag. Josef Riegler OCist wurde mit 1. September zum 
Moderator bzw. Expositus ernannt. 
 
Würflach: 
P. Mag. Damian Lienhart OCist, bisher Kpl., scheidet mit 
31. August aus dem Dienst der ED. Wien aus und 
übernimmt eine ordensinterne Aufgabe. 
 
Asparn an der Zaya, Michelstetten, Wenzersdorf 
und Gnadendorf: 
P. Mag. Nicholas Thenammakkal OFMConv, bisher Mod. 
in Alser Vorstadt, Wien 8, wurde mit 1. September zum 
Moderator ernannt. 
GR P. Norbert Kalcher OFMConv, bisher Pfr. in Asparn 
an der Zaya, Michelstetten sowie Wenzersdorf, wurde mit 
1. September zum Pfarrvikar ernannt. 
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Asparn an der Zaya, Michelstetten und 
Wenzersdorf  
P. Mag. Tomasz Jerzy Zegan OFMConv, bisher Kpl. 
scheidet mit 31. August aus dem Dienst der ED. Wien aus 
und übernimmt eine ordensinterne Aufgabe. 
 
Breitensee und Markthof: 
P. Antal Jankovich csj, Mod. in Marchegg, wurde mit 1. 
September 2016 bis 31. August 2019 zum Moderator 
ernannt. 
 
Deutsch-Wagram: 
Lic. Dr. Raphaela Pallin (L), bisher PAss. in Hollabrunn, 
wurde mit 1. September neben ihrer Tätigkeit als 
Pastoralassistentin im Vikariat Unter dem Manhartsberg zur 
Pastoralassistentin bestellt. 
 
Ebenthal: 
P. Dipl.-Theol. Hans-Ulrich Möring OT, Kpl. in Spannberg, 
Velm-Götzendorf, Palterndorf und Loidesthal, wurde mit 1. 
September zum Kaplan ernannt. 
 
Eichenbrunn:  
GR Mag. Christian Wiesinger, Dech., Mod. in Gaubitsch 
und Unterstinkenbrunn, wurde mit 1. September zum 
Moderator ernannt. 
 
Eichenbrunn, Gaubitsch und Unterstinkenbrunn: 
DDr. Reginald Nnadozi Nnamdi, D. Okigwe, bisher 
Aushkpl. in Prottes, wurde mit 1. September zum 
Aushilfskaplan ernannt. 
 
Ernstbrunn, Maisbirbaum, Merkersdorf, Niederleis, 
Oberleis und Simonsfeld: 
Erich Wagner (D), ea D. in Pyhra, wurde mit 1. September 
zum ea Diakon bestellt. 
 
Gaweinstal, Höbersbrunn, Schrick und Pellendorf: 
Mag. Alexander Lagler, bisher Aushilfsseelsorger in 
Harmannsdorf, wurde mit 1. Juli zum Aushilfskaplan 
ernannt. 
 
Gänserndorf: 
Helmut Klauninger, BA, bisher Kpl. in Altsimmering, Wien 
11, wurde mit 1. September zum Provisor gemäß 
Neuregelung für Priester in leitender Funktion (Wiener 
Diözesanblatt 153. Jahrgang, Nr. 3, März 2015) ernannt. 
 
Gerasdorf bei Wien, Seyring und Süßenbrunn 
(Wien 22): 
MMag. DDr. Peter Schipka, GenSek. der ÖBK, wurde von 
1. September 2016 bis 31. August 2017 zum Aushilfskaplan 
ernannt. 
 
Groißenbrunn, Lassee, Oberweiden, Prottes, 
Untersiebenbrunn, Weikendorf und Zwerndorf: 
Dr. Ikenna Ugochukwu Okafor, D. Nnewi, bisher Mod. in 
Lassee, Breitensee und Markthof, wurde mit 1. September 
zum Pfarrvikar ernannt.  

Mag. Krzysztof Pelczar, Seels. für den SK Rapid, bisher Pfr. 
in Weikendorf und Prov. in Prottes, wurde mit 1. 
September zum Pfarrvikar ernannt.  
 
Groißenbrunn und Untersiebenbrunn: 
P. Petrus Lehninger OSB (Melk), ha Diakon in Lassee, 
wurde mit 1. September weiterhin nunmehr ohne 
Befristung zum Pfarrassistenten ernannt. 
 
Groß-Engersdorf: 
GR Thomas Brunner, Dech., Pfr. in Obersdorf, Prov. in 
Pillichsdorf, Seels. für Bahn und Post, wurde mit 1. Oktober 
zum Moderator ernannt. 
 
Groß-Engersdorf, Obersdorf und Pillichsdorf: 
GR Mag. Walter Pfeifer wurde mit 1. Oktober zum 
Pfarrvikar ernannt. 
 
Groß-Enzersdorf, Franzensdorf und Raasdorf: 
Carolin Schmiedpeter (L), bisher PAss., scheidet mit 31. 
August aus. 
 
Hadres, Alberndorf im Pulkautal, Haugsdorf, 
Jetzelsdorf, Mailberg, Obritz, Pfaffendorf, Seefeld 
und Untermarkersdorf: 
Mag. Theresia Lechner (L), bisher PAss. im Dekanat 
Haugsdorf, wurde mit 1. September zur Pastoralassistentin 
bestellt. 
 
Ladendorf, Herrnleis, Niederkreuzstetten und 
Oberkreuzstetten: 
Dipl.-Päd. Johann Svoboda (L), BEd, wurde mit 1. 
September zum Pastoralassistenten bestellt. 
 
Lassee, Prottes und Weikendorf: 
P. Dr. Jeremia Eisenbauer OSB (Melk), Pfr. in Zwerndorf 
und Oberweiden, Mod. in Groißenbrunn und 
Untersiebenbrunn, wurde mit 1. September zum Moderator 
ernannt. 
 
Mistelbach, Eibesthal und Hüttendorf: 
P. Salvator Alphonce Mselle SDS wurde mit 1. Juli zum 
Kaplan ernannt. 
Peter Heger (L) wurde mit 1. September zum 
Pastoralpraktikanten bestellt. 
 
Sitzendorf, Frauendorf, Niederschleinz, Roseldorf, 
Goggendorf, Braunsdorf, Straning, Wartberg und 
Grafenberg: 
P. Mag. Stefan Jagoschütz OSB (St. Lambrecht) wurde mit 
1. September zum Aushilfskaplan ernannt. 
Mag. Godwin Nwele Uguru, D. Abakaliki, bisher Aushkpl. 
in Hollabrunn, wurde mit 1. September zum Aushilfskaplan 
ernannt. 
 
Spannberg, Velm-Götzendorf, Palterndorf, 
Loidesthal und Ebenthal: 
P. mgr mgr Piotr Rychel OT, Neupriester, wurde mit 1. 
September zum Kaplan ernannt. 
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Straning, Wartberg und Grafenberg: 
Edy Gustaaf Janssens, Dech., Mod. in Sitzendorf, 
Frauendorf, Niederschleinz, Roseldorf, Goggendorf und 
Braunsdorf, wurde mit 1. September neben seiner 
bisherigen Tätigkeit zum Moderator ernannt. 

Kategoriale Seelsorge: 

Krankenhaus- und Pflegeheimseelsorge: 
Karin Lehner-Gugganeder (L) wurde mit 1. Juli zur 
Pastoralassistentin im Landesklinikum Mistelbach bestellt. 
Mag. Lic. Franz Bierbaumer, mit 1. September 2016 auf 
die Dauer seiner Psychotherapieausbildung freigestellt und 
für Seelsorgsaushilfen in Pfarren und Beichtdienste im Dom 
zu St. Stephan eingeteilt, wurde mit 1. September 2016 bis 
31. August 2018 zum Krankenhausseelsorger im 
Wilhelminenspital, Wien 16, mit einer Dienstverpflichtung 
von 50 % ernannt. 
Andreas Alte (L), bisher PAss. im Allgemeinen Kranken-
haus, Wien 9, wurde mit 1. September neben seiner 
Tätigkeit als Pastoralassistent in Floridsdorf, Wien 21, zum 
Pastoralassistenten im Sanatorium Hera, Wien 9, bestellt. 

Diözesanzugehörigkeit: 

Dipl.-Theol. Joseph Bruder, Kpl. in Himberg und KRekt. in 
der Januariuskapelle, Wien 3, vormals Angehöriger des 
Oratoriums des hl. Philipp Neri, wurde mit 1. Juli in die 
Erzdiözese Wien inkardiniert. 

Todesmeldung: 

GR Ludwig Gnan, Pfr. i. R., ist am 29. Juni im Alter von 79 
Jahren im Genesungs- und Wohnheim „Mater Salvatoris“, 
Pitten, gestorben und wurde am 9. Juli auf dem Friedhof 
Königsbrunn am Wagram bestattet. 
 

58. Hinweis 
Herr Helmut Lungenschmid bietet Vorträge zum Thema 
„Mein Sterbeerlebnis“ an. In diesen Vorträgen gibt er an, als 
„Prophet der Endzeit“ von Jesus beauftragt zu sein, die 
Welt auf dessen zweites Kommen vorzubereiten. Wir 
ersuchen, diese Veranstaltungen nicht zu unterstützen und 
keine pfarrlichen oder sonstigen kirchlichen Räume für 
Auftritte von Herrn Lungenschmid zur Verfügung zu stellen. 

59. Sprechtage Kardinal Schönborns 
für Priester und Diakone 

Die Sprechtage finden üblicherweise am Dienstagnachmittag 
statt. Die genauen Termine erfahren Sie bei der verpflich-
tenden telefonischen Voranmeldung im Erzbischöflichen 
Sekretariat: Tel. 01/51552-3724, Dr. Hubert-Philipp-Weber. 
Anmeldung für die Ständigen Diakone ausschließlich über 
das Diakoneninstitut, Tel. 01/515 52-3870, Franz Ferstl. 

60. Sprechtage des Generalvikars 
Gespräche mit Lic. Dr. Nikolaus Krasa sind Dienstag bis 
Freitag möglich. Bitte um Terminvereinbarung unter Tel. 
01/515 52-3243, Fax: 01/515 52-2760, 
E-Mail: n.krasa@edw.or.at oder ordinariat@edw.or.at  

1010  Wien, Wollzeile 2, 3. Stock, Tür 328 
 

61. Sprechtage im Institut für den 
ständigen Diakonat Diakon Franz 
Ferstl  

Jeden Dienstag in der Zeit von 15.00 bis 19.00 Uhr 
Anmeldung bitte unter Tel. 01/515 52-3870 oder 
Tel. 0664/824 36 97 oder f.ferstl@edw.or.at.  
Ort: 1090 Wien, Boltzmanngasse 7-9. 

Neue Adresse: 

Nationaldirektion der katholischen fremdspra-
chigen Seelsorge: 
Bräunerstraße 3/1. Stock/Tür 4 
1010 Wien 

Neue Telefonnummer: 
Pfarre Erdberg, Wien 3: 
0664/610 12 87 
 
 
Redaktionsschluss für die September-Ausgabe des Diö-
zesanblattes 2016 ist der 26. August 2016, 14.00 Uhr.  
 
Die September-Ausgabe des Wiener Diözesanblattes 2016 
erscheint am 01. September 2016 
 
Das Diözesanblatt ist unter der Internet-Adresse  
www.themakirche.at abrufbar. 


